
Was darf der Gewerbestand von der
Rechtseinheit erwarten?

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 14 (1898)

Heft 32

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-579110

PDF erstellt am: 09.08.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579110


' für «i
bis fcfitoetjer.
fleifterfilßfl

oller
tftmbuierfe

ttttb
lenser&e,

beren

f«sangen anb
geriete.

$?rattttfdj£ glätter für äte gJerk|tfltt
mit Befottberer Söerüdfidjtiguttg ber

tunp im gatt&merf.
SjerauSgegeBett unter SRitWirluitg fdjtoeijerifd^er

Stmtftfianbtoerler unb îecfinifer
son Sîtalter Senst-Sjolbingljaufen,

irpH fir lie affilie« jSnbliltafifltien Irs f^wri}. föfroerbmrfiu«.

Offtjielle? nnö obligatorifdie? Drgrnt be? Slargautfdjen @djmiebe= nnb SBagnermeifterberein?.

®rfäjerat je ©amStagS unb îoftet per ©emefier gt. B. 60, per Safir gr. 7. 20.
Snferate 20 St5. per Ifpaltige ^etitjeite, bei gröberen Stnfträgen

entfpre^enben SîaBatt.

$ürid), Isen 5. 9iot»em6er 1898.
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SSaS barf ber ©enterte*

ftanb »on ber jftedjfêetitïjeû
erwarten?

(Sorrefp.)

Sie 2Seretn§eitItc§ung be§

jftedjte? burdj ben Sunb ift gleich
ber @emerbegefeöge6ung eine?

ber älteften ijSoftulate be? ©djmeij.
@emerbeberein?.Safibie®jtfteitj Don26berf<htebenenfantonalen
3ted^tS6it{f)err?, bie in etma 600 (Safegen mit über 10,000
fßaragrapljen aufgegeicf'net flnb, für jeben §anbel?= unb
©emerbetreibenben grofje 9tadjteile in ftch fdjliejjt, Bebarf

wohl taum ausführlicher' SSegrünbung. 9Iudj fieinBanbel
unb êonbiserî finb beute au feine Ort?* unb fanton?f.rensen
mehr ge&unben, mie etma noch bor 100 Sauren. Sie Stfen*

bahnffrange unb Selegrapbenbrabte oerbinben un? m;t ben

Üinterften SÜ^alaoinfeln unb gleiten bie beftanbenen 33er»

fchiebenbetten in ben SBerbältniffen unb änfcbanungen ber

SSebölferung immer mebr an?. 9tnr ba? buntfdjecfige Sletb

ber fantonalen 3tec^t?Derf(f)ieben|£iten fjinbert' gar p oft bie

Sltöglichfeit be? Serfebr? mit benachbarten Shalfchaften tn

btelerlet gefcfjäftlid^en ©ebreten; benn fo lange btefer 9iecht?=

mtrrmarr fortbauert unb auch ber erfahrenfte 9techt?funbige

fich in bem ßabprinth ber ®efefce?paragraphen nidjt predjt--
ftnbet, mirb mancher ®efchäft?mann ob biefer llnflarbeit,
toa? jenfett? ber ©rengftetne al? Stecht ober llnredjt gelte,

lieber auf ein ©efcbäft außerhalb feine? Santon? Oermten.
Sie beftebenbe 9te<ht?berf<hiebeuheit bebeutei 9t e cht? un

fidberbett nnb biefe ift eine emige Quelle mtrts
f dj a f 11 i <h e r 9t a <6 t e 11 e.

Iber nod) anbere rein m i r t f dj a f 111 dj e ©rünbe
fpretpen beutlidj bafür, bafj jeher §anbel?= nnb ©emerbe»
ireibenbe in feinem eigenen Sntereffe ber SBereinhettlidjung
be? Stedjte? pfttmmen fottte. 9Btr motten al? 33eifptele

nur 3 m e i alte 9B ü n f dj e be? ©emerbeftanbe?
herausgreifen.

3n ©tübten mit rafcber baulicher ©ntmtcflung bat fd)on
oft bie fdjroinbelbafte Saufpefulation große mirtfdjaftlidje
Srifen pr fjolge gehabt. 2Benn ein gerotffenlofer ©petulant
Perfrad)t, baben bie töaubanbmerfer unb ibre ©efetten für
ben gfleiß unb ©djmeiß ihrer Slrbeit ba? 9tad)fehen ; fie
tonnen fid) meber für ihre ©elbftanilagen nodj für ben

ßoljn Begahlt machen. Sie beftebenbe §hpothefargefeßgebnng
gemäbrt ihren jforbetwtgen in ber Stege! feine ©tdjerheit;
fie fteben hinter anbern ©läubigern mett prücf ober genießen
menigften? feinen ißorpg.

Siefe fogiale llngeredhtigfett fottte nicbt länger S3ndj=

fla&enrecht bleiben. 303 e r foil bier ä&bilfe fchaffen? 3ft
folche etma bon ben S a n t o n e n p ermarten SBerben

biefe um eine?, in ben mobernen 3eitberbältniffen begrünbeten
SJtißfianbe? mitten, ber nicht non ber 3Jtehrljeit ber SSürger
bireft emptunben mirb, ifjre ©efefce reDtbieren 2Ber bie

©chmerfälligfeit fennt, mit ber unfere fantonale ©efeßgebung
arbeitet, mirb bon ihr bie grünbliche Sefferung biefer Sßers

häliniffe nicht hoffen. 9tnr ba? fdjmefgerifche einheitliche
Sioiirecht mirb folche Ungered)tigfetten unb 3Dtifeftänbe

befeittgen fönnen. SSon ihm bürfen mir poerfichtlich ermarten,
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Ast nicht der große Harten dein,
Wird doch für dich ei» Wtümchen fein.

Was darf der Gewerbe-

stand von der Rechtseinheit
erwarten?

^Korresp.)

Die Vereinheitlichung des

Rechtes durch den Bund ist gleich
der Gewerbegesetzgebung eines

der ältesten Postulate des Schweiz.
Gewerbevereius. Daß dieExistenz von26 verschiedenen kantonalen

Rechtsbüchern, die in etwa 600 Gesetzen mit über 10,000
Paragraphen aufgezeichnet sind, für jeden Handels- und
Gewerbetreibenden große Nachteile in sich schließt, bedarf

wohl kaum ausführlicher' Begründung. Auch Kleinhandel
und Handwerk sind heute an keine Orts- und Kantonss.renzen
mehr gebunden, wie etwa noch vor 100 Jahren. Die Eisen-

bahnstränge und Telegraphendrähte verbinden uns nur den

hintersten Thalwinkeln und gleichen die bestandenen Ver-
schiedenheiten in den Verhältnissen und Anschauungen der

Bevölkerung immer mehr aus. Nur das buntscheckige Kleid
der kantonalen Rechtsverschiedenheiten hindert' gar zu oft die

Möglichkeit des Verkehrs mit benachbarten Thalschaften in
vielerlei geschäftlichen Gebieten; denn so lange dieser Rechts-

Wirrwarr fortdauert und auch der erfahrenste Rechiskundige

sich in dem Labyrinth der Gesetzesparagraphen nicht zurecht-

findet, wird mancher Geschäftsmann ob dieser Unklarheit,
was jenseits der Grenzsteine als Recht oder Unrecht gelte,

lieber auf ein Geschäft außerhalb seines Kantons verzichten.

Die bestehende Rechtsverschiedenheit bedeutet Rechtsun-

sich er he it und diese ist eine ewige Quelle wirt-
schaftlicher Nachteile.

Aber noch andere rein wirtschaftliche Gründe
sprechen deutlich dafür, daß jeder Handels- und Gewerbe-
treibende in seinem eigenen Interesse der Vereinheitlichung
des Rechtes zustimmen sollte. Wir wollen als Beispiele
nur zwei alte Wünsche des Gewerbe st andes
herausgreifen.

In Städten mit rascher baulicher Entwicklung hat schon

oft die schwindelhafte Bauspekulaiion große wirtschaftliche
Krisen zur Folge gehabt. Wenn ein gewissenloser Spekulant
verkracht, haben die Bauhandwerker und ihre Gesellen für
den Fleiß und Schweiß ihrer Arbeit das Nachsehen; sie

können sich weder für ihre Selbstauslagen noch für den

Lohn bezahlt machen. Die bestehende Hhpothekargesetzgebung
gewährt ihren Forderungen in der Regel keine Sicherheit;
sie stehen hinter andern Gläubigern weit zurück oder genießen
wenigstens keinen Vorzug.

Diese soziale Ungerechtigkeit sollte nicht länger Buch-
stabenrecht bleiben. Wer soll hier Abhilfe schaffen? Ist
solche etwa von den Kantonen zu erwarten? Werden
diese um eines, in den modernen Zeitverhällnissen begründeten
Mißstandes willen, der nicht von der Mehrheit der Bürger
direkt empfunden wird, ihre Gesetze revidieren? Wer die

Schwerfälligkeit kennt, mit der unsere kantonale Gesetzgebung
arbeitet, wird von ihr die gründliche Besserung dieser Ver-
Hältnisse nicht hoffen. Nur das schweizerische einheitliche
Civil recht wird solche Ungerechtigkeiten und Mtßstände
beseitigen können. Von ihm dürfen wir zuversichtlich erwarten,
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bafe e8 nidpt nur@inpeit. im 3tet fd^affen, fonbern
audp auf ben befie^eubeu überlieferten Stetptgformen neue
Seitgemäße Steifer aufpfropfen merbe, roeldpe für (Semerbe,

§anbei unb Sanbmirtfdpaft gute grüdpte zeitigen. So mirb
8. B. bag alte SJJoftuIat ber Sidperftellung ber g o r b e »

rungen ber Baupanbmerfer mit ber fcpmeiserifcpen

£ppotpefarreform in ©tfüßung geben. Sag neue
iößpotpefarredpt mirb ung ferner ©rleidpterung ber ©elb» unb
Srebitbefdpaffung auf ©runbeigentum bringen; fo mandpeg
©runbeigentümer mirb nidpt mepr auf ben guten 2öiUen ber

reidpern Stacpbarn angemiefen fein; er lann fünftig feine
guten Saufbriefe aucp außerhalb beg Santong ju günftigen
Bebtngungen beleihen laffen.

©in anberer SBunfcp beg fèanbelg» unb ©emerbeftanbeg
Sielt baptn, baß bte reblicpe Strbeit, ber eprlicpe §anbel beffer
gefdpüpt merbe, alg bieg peute ber gaß ift. 35er unrebltdpe
2Bettbemerb pat Ieiber unter bem Sdpupmantel ber ©enterbe»

freipeit großen Umfang angenommen unb eg palt unter ber_
heutigen ©efepgebung fdpmer, feine Scplicpe unb Sifiett mii '

ber nötigen Strenge su oerfolgen. SBag im einen Santon
alg Betrug ftrafbar erflärt ift, mirb im anbern ftraftecptlidp
nidpt geapnbet. S)er ©efdpäbigte mag fepen, ob er beim
©tbilridpter Stpabenerfap erpält. SJian berlangt nun feit
Sapren ©efepe surBefämpfnng beg nnlantern
SBettbemerbeg. Bon ber Santonalgefepgebung bürfen
mir aber audp auf btefem ©ebiete menig £etl ermarten; in
smei Santonen, Bafel unb 3üri<p, liegen big fept blog ®nt=
mürfe öon ©efepegbeftimmungen bor, beren balbtge Bermirf»
liepung fepr fraglidp ift. S5ie Sdptoinbler paben alfo oor»

läufig noep freieg gelb. Uebrigeng märe audp mit 25
oerfbpiebenen fantonalen Strafgefepen menig gemonnen. Stur
ein einpeitlidpeg Strafredpt mit ber Biögltdpfeii, aße Ber»
lepungen über bie Santonggrensen pinaug s" apnben, lann
ung nüpen. S)er ©ntmurf eineg eibgen. Strafreepteg fiept benn
audp smedmäßige Befit mmungen s«r Beïâmpfung
beg nnlantern SBettbemerbeg bor. 2Btr fönnen
ipnen ben SBeg bapnen, menn mir ber B e r e i n p e i t »

lidpung beg Strafreepteg sufttmmen. Sorgen mir
bafür, baß fünftig im ©ebiete ber ©ibgenoffenfdpaft bie nära»

Hope §anblung nidpt mepr pier ftrafbar, bort aber ftraflog
bleibe

35iefe stuei Beifpiele mögen alg Stacpmeig genügen, baß
ber gefamte ©anbelg» nnb ©emerbeftanb etn großeg gntereffe
baran pat, am 13. Stobember für bte Bereinpeit»
lidpung beg Straf» unb beg ©ibtlredptg mit
aller ©ntfdptebenpeit einsuftepen. 2Bie bie SJtaße,

SJtünsen unb ©emiepte, füllen audp bie Stedptggrunbfäpe
im gansen Sdpmeiserlanöe biefelben fein. Sen Santonen
bleibt ja immer nodp bie Sieiptêfpredpnng unb bte BoflfiredEung
ber Steiptgurtetle norbepalten. Staffen mir Slarpeit in
unferm Stedptgleben, bann merben mir mitmirfen an ber ge»

beiplidpen mirifdjaftlidpen ©ntmicflung unfereg
Baterlanb eg 1

ließet 2lcett)leitflß§ unb feine Sleriuenbung.

gn Str. 31 ber „Scpmeiser. fèanbmerferseitung" ift s«
lefen, baß ein Imerifaner einen Brenner erfutiben, ben man
mit großem Stupen für SSceipIengag su Sodp» unb ^eiggœecEeîi

benupen fönne unb märe s« münfdpen, baß btefer audp in
bet Sdpmeis su paben märe. SDer Unterseicpnete pat einen

äcetplen» Socp=, Bügel» unb §eisapparat (für
Simmer big eima s« 60 Subiïmeter), ber abfolut raueplog
unb fosufagen faft gan§ gerudplog brennt, erfießt. Bügel»
unb Sotpapparate finb fdpon in siemlidper gapl augpmgegeben
morben nnb paben a He 315 n ep m er, mit benen icp ©elegen»
peit patte su fpretpen, fiep rüdfpaltglog alg befriebigt
erflärt. Sie Slpparate finb fepr Ieicpt unb abfolut
gefaprlog su panbpabenunb erforbern sum Btinbeften
bei Sßeitem niept fo biel ttmftänblidpfeiten mie Betoleumfodjer.
Sie Apparate finb in Seutfdplanb unter ©ebraudpgmufterfdpnp

gefteHt unb in ber Sdpmeis ift bag Butent fefcon por mepreren
SDÎonaten angemelbet morben.

Dbenftepenbe giguren seigen Sodp» unb Bügelapparate
in Statuta. SJtan fann einfadpe So<per unb etnfaepe Bügel»
apparate paben, ebenfo audp hoppelte, ober amp fombinierte
(Sodp» unb Bügelapparate auf einem ©efteB).

Ser ©röße naep merben gegenmärtig groei Stnmmern für
Sodpapparate erfteßt. Stummer 1 für Sodpgefäße big 6 Siter
gnpalt, Stummer 2 für Sodjgefäße big 10 Siter gnpalt.

Sie Brennftunbe foftet für Stummer 1 8—9 Stp. ; für
Stummer 2 16—18 Stp.; für Bügelapparate ca. 6 Stp.
®g fommt eben fepr olel barauf an, mie man mit ben
Apparaten umgept, b. p. ob man bie ©agflammen immer
entfpredpenb fteßt, smeiteng entmiclelt nidpt jeöeg Kcetplengag
gleidpbiel 2Bärme, eg fommt eben auf bag bermenbete ©alctum»
ßarßtb an. ©in Siter SBaffer miro in Stummer 1 in etrna
10 SDtinuten, 2 Siter in 15—17 SJtinuten sum Sieben ge»

bradjt. ©in Btorgenfaffee für eine mittlere gamilie, beftepenb
aug 2 Siter Saffee unb 1 Ys Siter Btiltp ift auf einem Soppel»
apparat in ca. 15 SJtinuten gefopi unb foftet aßerpödpfteng
5 Stp. gür bie gleite gamilie ein einfadpeS SJtütaggmapI,
beftepenb ang 3—4 Siter Suppe, IV« Bfunb gleifp unb
ca. 2 Silo ©emüfe brauept ca. 2 Stuuben ; bag gleifcp
mit Suppe, unb bag ©emüfe ca. 1 Stunbe sum ©arfoüjen.
Beim gleifdpfodpen muß bie erften */* ©tunben bie boße

glamme bermenbet merben, naepper genügt ungefäpr bie palbe
glammenftärfe, bag ©emüfe braudpt ca. 30—40 SJlinuten,
je na<p feiner 3trt, bte büße glamme, naepper bie moberierte.
Sie Soften für Bereitung eineg einfaéen Btittaggmapleg
belaufen ftdp fomit auf ungefäpr 18 Slp. (für ca. 5 Berfonen
gereämet). SBenn man bebenft, mie mentg man bamit s"
tpun pat, baß anbere Brennmaterialien, raie S- -Sois, meit
mepr 3eü unb Selb erforbern sur Bereitung genannten
Bîtttaggmapieg, mirb man sugeben, baß meine So^-- unb Bügel»
apparate für Beftper Pon Kcetplengaganlagen ein borteilpafteg
Sücpenobjeft bilben. Sluf feine anbere 3Irt erpält matt eine

fepmaefpaftere gleifcpbrüpe, alg mit Slcetplengag gefodpte.
SBerg nidpt glaubt, ber maepe Beifüge bei folgenben gtrraen,
bie foldpe paben: in Dberusmil bei g. B- Brmtner, §eisungg»
unb Bentilalionggefcpäft unb §anbel mit 3tcetplenga8apparaten,
in 3üri^ gb. Sienparb, Slgeuturgef^äft, Ufteriftraße güridp I,
in Slpetnecf Pei Bfänbler, med), SBerfftätte nnb Sdplofferet
für Slcetplengagapparate unb beim llnterseiäsneten felbft.
2Ber Suft pat, bie amerifantfipen Soäf» unb ©etsnnggbrenner
einer tiäperen Bnifung su untergtepen, bem biene folgenbeg:
Septeg grüpjapr, alg i^ miep um bag Butent für biefen
So£p» unb §eisunggapparat in Seutfiplanb bemarb, mürbe

mir ber Beftpeib s« teil, baß eine Sonboner girma fdpon

längfi ein besügtidpeg Baient naipgefndpt unb erpalten pabe,
bag inbeffen, anno 1883, mieber erlofdpen fei. gnfolgebeffen
mürbe mir nur ber ©ebraudpgtnufterfcpuß gemäprt, obfdpon
meber meine Sonftruftion noip meine Batentanfprücpe amp

nur annäpernb äepnlicpfeit patten. Sie Pesüglidpen B^ent»
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daß es nicht nur Einheit im Recht schaffen, sondern
auch auf den bestehenden überlieferten Rechtsformen neue
zeitgemäße Reiser aufpfropfen werde, welche für Gewerbe,
Handel und Landwirtschaft gute Früchte zeitigen. So wird
z. B. das alte Postulat der Sicherstellung der Förde-
rungen der Bauhandwerker mit der schweizerischen

Hypothekarreform in Erfüllung gehen. Das neue
Hypothekarrecht wird uns ferner Erleichterung der Geld- und
Kreditbeschaffung auf Grundeigentum bringen; so manches
Grundeigentümer wird nicht mehr auf den guten Willen der

reichern Nachbarn angewiesen sein; er kann künftig seine

guten Kaufbriefe auch außerhalb des Kantons zu günstigen
Bedingungen beleihen lassen.

Ein anderer Wunsch des Handels- und Gewerbestandes
zielt dahin, daß die redliche Arbeit, der ehrliche Handel besser

geschützt werde, als dies heute der Fall ist. Der unredliche
Wettbewerb hat leider unter dem Schutzmantel der Gewerbe-
freiheit großen Umfang angenommen und es hält unter der^
heutigen Gesetzgebung schwer, seine Schliche und Listen mit '

der nötigen Strenge zu verfolgen. Was im einen Kanton
als Betrug strafbar erklärt ist, wird im andern strafrechtlich
nicht geahndet. Der Geschädigte mag sehen, ob er beim
Civilrichter Schadenersatz erhält. Man verlangt nun seit

Jahren Gesetze zurBekämpfung des unlauter»
Wettbewerbes. Von der Kantonalgesetzgebung dürfen
wir aber auch auf diesem Gebiete wenig Heil erwarten; in
zwei Kantonen, Basel und Zürich, liegen bis jetzt blos Ent-
würfe von Gesetzesbestimmungen vor, deren baldige Verwirk-
lichung sehr fraglich ist. Die Schwindler haben also vor-
läufig noch freies Feld. Uebrigens wäre auch mit 25
verschiedenen kantonalen Strafgesetzen wenig gewonnen. Nur
ein einheitliches Strafrecht mit der Möglichkeit, alle Ver-
letzungen über die Kantonsgrenzen hinaus zu ahnden, kann

uns nützen. Der Entwurf eines eidgen. Strafrechtes sieht denn
auch zweckmäßige Bestimmungen zur Bekämpfung
des unlauter« Wettbewerbes vor. Wir können

ihnen den Weg bahnen, wenn wir der Vereinheit-
lichung des Strafrechtes zustimmen. Sorgen wir
dafür, daß künftig im Gebiete der Eidgenossenschaft die näm-
liche Handlung nicht mehr hier strafbar, dort aber straflos
bleibe!

Diese zwei Beispiele mögen als Nachweis genügen, daß
der gesamte Handels- und Gewerbestand ein großes Interesse
daran hat, am 13. November für die Vereinheit-
lichung des Straf- und des Civilrechts mit
aller Entschiedenheit einzustehen. Wie die Maße,
Münzen und Gewichte, sollen auch die Rechtsgrundsätze
im ganzen Schweizerlande dieselben sein. Den Kantonen
bleibt ja immer noch die Rechtsprechung und die Vollstreckung
der Rechtsurteile vorbehalten. Schaffen wir Klarheit in
unserm Rechtsleben, dann werden wir mitwirken an der ge-
deihlichen wirtschaftlichen Entwicklung unseres
Vaterlandes!

Ueber Aeetylengas und seine Verwendung.

In Nr. 31 der „Schweizer. Handwerkerzeitung" ist zu
lesen, daß ein Amerikaner einen Brenner erkunden, den man
mit großem Nutzen für Aeetylengas zu Koch- und Heizzwecken

benutzen könne und wäre zu wünschen, daß dieser auch in
der Schweiz zu haben wäre. Der Unterzeichnete hat einen

Acetylen-Koch-, Bügel- und Heizapparat (für
Zimmer bis etwa zu 6V Kubikmeter), der absolut rauchlos
und sozusagen fast ganz geruchlos brennt, erstellt. Bügel-
und Kochapparate sind schon in ziemlicher Zahl aushmgegeben
worden und haben a lle Ab n eh m er, mit denen ich Gelegen-
heit hatte zu sprechen, sich rückhaltslos als befriedigt
erklärt. Die Apparate sind sehr leicht und absolut
gefahrlos zu handhaben und erfordern zum Mindesten
bei Weitem nicht so viel Umständlichkeiten wie Petroleumkocher.
Die Apparate find in Deutschland unter Gebrauchsmusterschutz

gestellt und in der Schweiz ist das Patent schon vor mehreren
Monaten angemeldet worden.

Obenstehende Figuren zeigen Koch- und Bügelapparate
in Natura. Man kann einfache Kocher und einfache Bügel-
apparate haben, ebenso auch doppelte, oder auch kombinierte
(Koch- und Bügelapparate auf einem Gestell).

Der Größe nach werden gegenwärtig zwei Nummern für
Kochapparate erstellt. Nummer 1 für Kochgefäße bis 6 Liter
Inhalt, Nummer 2 für Kochgefäße bis 10 Liter Inhalt.

Die Brennstunde kostet für Nummer 1 8—9 Rp. ; für
Nummer 2 16—18 Rp. ; für Bügelapparate ca. 6 Rp.
Es kommt eben sehr viel darauf an, wie man mit den
Apparaten umgeht, d. h. ob man die Gasflammen immer
entsprechend stellt, zweitens entwickelt nicht jedes Aeetylengas
gleichviel Wärme, es kommt eben auf das verwendete Calcium-
Carbid an. Ein Liter Waffer wirv in Nummer 1 in etwa
10 Minuten, 2 Liter in 15—17 Minuten zum Sieden ge-
bracht. Ein Morgenkaffee für eine mittlere Familie, bestehend
aus 2 Liter Kaffee und 1^/z Liter Milch ist auf einem Doppel-
apparat in ca. 15 Minuten gekocht und kostet allerhöchstens
5 Rp. Für die gleiche Familie ein einfaches Mittagsmahl,
bestehend aus 3—1 Liter Suppe, 1^ Pfund Fleisch und
ca. 2 Kilo Gemüse braucht ca. 2 Stunden; das Fleisch
mit Suppe, und das Gemüse ca. 1 Stunde zum Garkochen.
Beim Fleischkochen muß die ersten ^ Stunden die volle
Flamme verwendet werden, nachher genügt ungefähr die halbe
Flammenstärke, das Gemüse braucht ca. 30—40 Minuten,
je nach seiner Art, die volle Flamme, nachher die moderierte.
Die Kosten für Bereitung eines einfachen Mittagsmahles
belaufen sich somit auf ungefähr 18 Rp. (für ca. 5 Personen
gerechnet). Wenn man bedenkt, wie wenig man damit zu
thun hat, daß andere Brennmaterialien, wie z. B. Holz, weit
mehr Zeit und Geld erfordern zur Bereitung genannten
Mittagsmahles, wird man zugeben, daß meine Koch- und Bügel-
apparate für Besitzer von Acetylengasanlagen ein vorteilhaftes
Küchenobjekt bilden. Auf keine andere Art erhält man eine

schmackhaftere Fleischbrühe, als mit Aeetylengas gekochte.

W-rs nicht glaubt, der mache Versuche bei folgenden Firmen,
die solche haben: in Oberuzwil bei I. P. Brunner, Heizungs-
und Ventilationsgeschäft und Handel mit Acetylengasapparaten,
in Zürich Jb. Lienhard, Agenturgeschäft, Usteristraße Zürich I,
in Rheineck bei Pfändler, mech. Werkftätte und Schlosserei
für Acetylengasapparate und beim Unterzeichneten selbst.

Wer Lust hat, die amerikanischen Koch- und Heizungsbrenner
einer näheren Prüfung zu unterziehen, dem diene folgendes:
Letztes Frühjahr, als ich mich um das Patent für diesen

Koch- und Heizungsapparat in Deutschland bewarb, wurde
mir der Bescheid zu teil, daß eine Londoner Firma schon

längst ein bezügliches Patent nachgesucht und erhalten habe,
das indessen, anno 1883, wieder erloschen sei. Infolgedessen
wurde mir nur der Gebrauchsmusterschutz gewährt, obschon
weder meine Konstruktion noch meine Patentansprüche auch

nur annähernd Aehnlichkeit hatten. Die bezüglichen Patent-
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